
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Wenn Sie Fragen haben, 
wenden Sie sich gerne an uns: 

 
 
Ev.-luth. Kirchengemeinde Nikolai Eversten 
 
Kirchenbüro 
Zietenstraße 6 
26131 Oldenburg 
Tel.: 0441-95700-13 
taufe-trauung.ol-eversten@kirche-oldenburg.de 

 
Pastor Andreas Thibaut 
Rügener Ring 48 
26131 Oldenburg 
Tel.: 0441-503660 
andreas.thibaut@ewetel.net 

 
Nikolaikirche und Gemeindezentrum 
Hundsmühler Straße 111 
26131 Oldenburg 
Tel.: 0441-505752 
www.kirche-eversten.de 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ins Wasser fällt ein Stein … 
 
 

 
 
 

Unser Kind soll getauft werden!? 
Was ist zu tun? 

Eine Information für Eltern 
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Taufe sagt „JA“! 
Mit der Taufe bekräftigen wir das grenzenlos 
gültige JA, das Gott über jedem Menschenleben 
spricht. Sie ist der feierliche Beginn eines Lebens 
im Vertrauen auf dieses JA-Wort Gottes. 
Wird sie am Beginn des Lebens, im Säuglingsalter 
gefeiert, hat sie zugleich die Bedeutung eines 
Willkommensfestes: Willkommen in Gottes Welt, 
willkommen in unserer Familie, willkommen in 
der Gemeinde. Auch wir sagen JA zu Dir! 
 
 
 

Das Alter 
Die Taufe ist in jedem Lebensalter möglich. 
Wir empfehlen die Taufe entweder im ersten 
Lebensjahr oder dann wieder vom 4. Lebensjahr 
an. Die Taufe kann auch während der 
Konfirmandenzeit gefeiert werden, zu der wir 
Kinder ab dem 12. Lebensjahr einladen. 
 
 

Der Tauftermin 
Einige Monate vor dem gewünschten Zeitraum 
für die Taufe sollte man sich im Kirchenbüro 
(95700-13) oder bei Pastor Thibaut (Tel. 50 36 60) 
melden, um zunächst einen Termin für die Taufe 
zu verabreden. 
 

In der Regel sind in unserer Gemeinde an jedem 
dritten oder vierten Sonntag im Monat Taufen 
möglich: 

- am dritten Sonntag im Monat um 11.30 
Uhr als eigener Taufgottesdienst 

- am vierten Sonntag im Monat um 10 Uhr 
im Rahmen unseres sonntäglichen 
Gottesdienstes mit der ganzen Gemeinde 

 

Vorsicht: Ausnahmen bestätigen die Regel, denn 
jeder Monat ist wieder anders. Also in jedem Fall 
zuerst und rechtzeitig den Termin klären! 
 

Damit die Taufen einen persönlichen Charakter 
haben und weil unsere Kirche sehr klein ist, 
werden in der Regel nicht mehr als drei Taufen in 
einem Gottesdienst gefeiert. 

Anmeldung 
Die Anmeldung der Taufe erfolgt im Kirchenbüro, 
Zietenstraße 6, Telefon 0441-95700-13 (Mo, Di., 
Do., Fr. 9.30-11.30 Uhr; Do., 14-16 Uhr). Dazu soll 
das Familienbuch bzw. eine Geburts-urkunde 
mitgebracht werden. Sie können sich das An-
meldeformular auch per E-Mail zusenden lassen. 
 
 

Taufspruch 
Bei der Anmeldung im Kirchenbüro bekommen 
Sie eine Liste, aus der Sie und / oder die Paten 
einen Taufspruch für ihr Kind aussuchen können. 
 
 

Taufgespräch 
Ein oder zwei Wochen vor dem vereinbarten 
Tauftermin verabredet der Pastor mit Ihnen einen 
Termin für das Taufgespräch bei Ihnen zuhause. 
Dabei geht es um die Bedeutung der Taufe, den 
Verlauf des Taufgottesdienstes und Möglich-
keiten der Mitgestaltung. 
 
 

Paten und Patenbescheinigung 
Das Patenamt wird von der Kirche verliehen. Die 
Paten übernehmen im Auftrag der Eltern als 
Vertreter*innen der Gemeinde die Aufgabe, ein 
Kind beim Wachsen seines Glaubens zu begleiten 
und zu fördern. Sie sind Gesprächspartner, 
Begleiter und Vorbilder für ihr Patenkind auch in 
Fragen des Glaubens. Deshalb ist die Mitglied-
schaft in einer christlichen Kirche Voraussetzung 
für das kirchliche Patenamt. 
Die Zahl der Paten ist nicht vorgeschrieben. Einer 
der Paten muss Mitglied der evangelischen Kirche 
sein, um das Kind bei seiner Beheimatung in der 
evangelischen Kirche zu unterstützen. 
Die Mitgliedschaft in einer christlichen Kirche 
wird durch das Einreichen einer Paten-
bescheinigung nachgewiesen. Diese wird auf 
Anfrage vom jeweils zuständigen Kirchenbüro 
oder Pfarramt am Wohnort des Paten / der Patin 
ausgestellt und auf Wunsch zugesendet. 


